
Jahrgang 57 Freitag, den 29. Juli 2022 Nummer 30

Kontakte und Sprechzeiten 
der Stadtverwaltung

Stadtverwaltung Lollar,  
Holzmühler Weg 76, 35457 Lollar
Telefon:   06406 / 920 - 0
Fax:   06406 / 920 - 299
E-Mail:   rathaus@lollar.info
Internet:   www.lollar.de
Bürgermeister  
Dr. Bernd Wieczorek   06406 / 920 - 100
Montags: 08:00 Uhr - 12:00 Uhr und  

14:00 Uhr - 15:30 Uhr
Dienstags: 08:00 Uhr - 12:00 Uhr
Mittwochs: 08:00 Uhr - 12:00 Uhr und  

14:00 Uhr - 18:00 Uhr
Donnerstags: GESCHLOSSEN
Freitags: 08:00 Uhr - 12:0 0 Uhr

Ortsgericht Lollar
Ortsgerichtsvorsteher Herr Hartmut Bierau
Bornhöll 9a, 35457 Lollar
Telefon:  06406 / 906242 
oder  06406 / 72153

Schiedsamt Lollar
Schiedsfrau  
Frau Heike Spohr
Telefon:  0177 / 7201115
heike.spohr@schiedsfrau.de

Kindertagesstätten
Kita Lollar, Im Boden 8   06406 / 909778
Kita Lollar, Grüner Weg 10   06406/ 1646
Kita Lollar, Ostpreußenstraße 6   06406 / 72072
Kita Odenhausen, 
Weiherstraße 21   06406/ 72992
Kita Ruttershausen, 
Leipziger Straße 1   06406 / 72770
Flohkiste Lollar, 
Gießener Straße 31a   06406 / 75073
Netzwerk Tagespflege   06408 / 501153

Stadt- und Schulmediothek
Clemens-Brentano-Europaschule
Ostendstraße 2, Lollar   06406 / 8300529

Ärztliche Notfallbereitschaft 
Notrufe

Einheitliche Telefonnummer der
ärztlichen Notfallbereitschaft   116 117
(Wochenende/Feiertage  
sowie Wochentage außerhalb  
der Sprechzeiten)
zahnärztlichen  
Notfallbereitschaft  01805 / 607011 
oder www.kzvh.de
Apotheken-Notfallbereitschaft  0800 / 0022833 
oder 
www.apothekerkammer.de
Allgemeiner Notruf   110
Feuerwehr Notruf   112

Wasser- und Abwasserversorgung
für die Kernstadt sowie alle Stadtteile
Zweckverband 
Lollar-Staufenberg   06406 / 9134 - 0

Strom- und Gasversorgung
EAM
Strom- und
Erdgasversorgung   0561 / 9330 - 9330
Netz und Einspeisung   0800 / 32 505 32
Entstörungsdienst:
Strom   0800 / 34 101 34
Erdgas   0800 / 34 202 34

Bevollmächtigter 
Bezirksschornsteinfeger

Hans-Jürgen Mack   0641 / 3011699
Joachim Zahrt   06407 / 404 362



Lollarer Nachrichten - 2 - Nr. 30/2022

Nachrücken in die 
Stadtverordnetenversammlung Lollar

Herr Horst Haase, Lützelbergstraße 30, Lollar-Odenhausen, hat 
durch schriftliche Erklärung sein Mandat in der Stadtverordne-
tenversammlung Lollar niedergelegt.
Gemäß § 34 des Hessischen Kommunalwahlgesetzes (KWG) 
stelle ich daher fest, dass als nächster noch nicht berufener Be-
werber des Wahlvorschlages Christlich Demokratische Union 
Deutschlands (CDU), Herr Sigurd Schneider, Hainstraße 16, 
Lollar-Salzböden, in die Stadtverordnetenversammlung Lollar 
nachrückt.

Herr Rüdiger Pohl, Stollberg 7, 35457 Lollar-Salzböden, hat durch 
schriftliche Erklärung sein Mandat in der Stadtverordnetenver-
sammlung Lollar niedergelegt.
Gemäß § 34 des Hessischen Kommunalwahlgesetzes (KWG) 
stelle ich daher fest, dass als nächster noch nicht berufener Be-
werber des Wahlvorschlages Christlich Demokratische Union 
Deutschlands (CDU), Herr Steffen Preis, Stettiner Straße 10, 
35457 Lollar-Ruttershausen, in die Stadtverordnetenversamm-
lung Lollar nachrückt.

Herr Gerald Weber, Blackenstraße 3, Lollar, hat durch schriftli-
che Erklärung sein Mandat in der Stadtverordnetenversammlung 
Lollar niedergelegt.
Gemäß § 34 des Hessischen Kommunalwahlgesetzes (KWG) 
stelle ich daher fest, dass als nächster noch nicht berufener Be-
werber des Wahlvorschlages Christlich Demokratische Union 
Deutschlands (CDU), Herr Alexander Jost, Am Steinnörrn 28, 
Lollar-Salzböden, in die Stadtverordnetenversammlung Lollar 
nachrückt.

Nachrücken in den Ortsbeirat Lollar
Herr Gerald Weber, Blackenstraße 3, Lollar, hat durch schriftliche 
Erklärung sein Mandat im Ortsbeirat Lollar niedergelegt.
Gemäß § 34 des Hessischen Kommunalwahlgesetzes (KWG) 
stelle ich daher fest, dass als nächster noch nicht berufener Be-
werber des Wahlvorschlages Christlich Demokratische Union 
Deutschlands (CDU), Herr Stephan Kolanus, Bleichstraße 19a, 
Lollar, in den Ortsbeirat Lollar nachrückt.

Gegen diese Feststellungen kann jeder Wahlberechtigte des 
Wahlkreises Lollar binnen einer Ausschlussfrist von zwei Wochen 
nach dieser Bekanntmachung Einspruch erheben. Der Einspruch 
eines Wahlberechtigten, der nicht die Verletzung eigener Rech-
te geltend macht, ist nur zulässig, wenn ihn eins vom Hundert 
der Wahlberechtigten, mindestens jedoch fünf Wahlberechtigte, 
unterstützen. Der Einspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift 
bei dem Wahlleiter der Stadt Lollar, Holzmühler Weg 76, 35457 
Lollar, einzureichen und innerhalb der Einspruchsfrist im Ein-
zelnen zu begründen; nach Ablauf der Einspruchsfrist können 
weitere Einspruchsgründe nicht mehr geltend gemacht werden.

Lollar, den 29. Juli 2022
Florian Jäger

Besonderer Wahlleiter

Amtliche Bekanntmachung zur 
Bürgermeister:innenwahl

in Lollar am 18. September 2022
Der Gemeindewahlausschuss hat in seiner Sitzung am 
22.07.2022 folgende Wahlvorschläge für die Bürgermeisterwahl 
der Stadt Lollar am 18.09.2022 zugelassen, die hiermit bekannt 
gegeben werden:

Wahlvorschlag 1
Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU)
Frau Demirel-Kocar, Selda, Volljuristin, geb. 1974 in Sariyahsi, 
Schubertstraße 41, 35452 Heuchelheim

Wahlvorschlag 2
Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)
Frau De Waal-Schneider, Bianka, Senior Manager, geb. 1967 in 
Bocholt, Goethestraße 9, 35460 Staufenberg

Wahlvorschlag 3
Einzelbewerber Dort
Herr Dort, Jan-Erik, Sozialwissenschaftler, geb. 1983 in Gießen, 
Richard-Wagner-Straße 16, 35457 Lollar

Lollar, den 29.07.2022
Der besondere Wahlleiter

für die Kommunalwahlen in der Stadt Lollar
gez. Florian Jäger

Hinweis an die Gewerbetreibenden in Lollar
Im Stadtgebiet Lollar werben wieder Verlage für die Erstellung 
von Broschüren, Plänen oder Flyern um Anzeigen. Es wird zur 
Klarstellung darauf hingewiesen, dass von der Stadt kein Auftrag 
vergeben wurde.
Meist wird per Fax oder telefonisch verfahren. Hier ist größte 
Vorsicht geboten!
Achtung: Der angegebene Preis kann sich um einiges verviel-
fachen, je nachdem wie viele Auflagen in dem angegebenen 
Zeitraum geplant sind. Meist kommen noch sogenannte anteilige 
Satz-/Repro und Farbkosten hinzu.
Deshalb ergeht an alle, die angeschrieben werden, der dringende 
Hinweis: Lesen Sie das Kleingedruckte genau durch, bevor 
Sie unterschreiben.
Die Stadt Lollar distanziert sich von jeglichem momentan laufen-
den Anzeigenverkauf.

Der Magistrat der Stadt Lollar
Dr. Bernd Wieczorek, Bürgermeister

Sprechzeit des Schutzmannes vor Ort

Liebe Bürgerinnen und Bürger der Stadt Lollar
Als ihr Ansprechpartner in allen Sicherheits- und 
Ordnungsfragen stehe ich, PHK Markus von 

Nessen, in meiner Funktion als „Schutzmann vor Ort“ für 
alle polizeirelevanten Fragen sowie für ihre Sicherheits- und 
Ordnungsbelange zur Verfügung.
Telefonisch zu erreichen unter Tel: 0641/7006-3578, bei 
der Polizeistation Gießen Nord, Berliner Platz 1, 35390 Gie-
ßen.
Als Kontaktbeamter der Polizeistation Gießen Nord stehe ich 
Ihnen für Fragen und Anregungen

am Mittwoch, den 3. August 2022,  
von 15:00 bis 17:00 Uhr,

im Sitzungszimmer des Rathauses,  
Holzmühler Weg 76,

gerne zur Verfügung.
Der Magistrat der Stadt Lollar

Dr. Bernd Wieczorek, Bürgermeister

Ansprechpartner Schutzmann vor Ort

Liebe Bürgerinnen und Bürger der Stadt Lollar
Als Ihr Ansprechpartner in allen Sicherheits- und 
Ordnungsfragen stehe ich Ihnen, PHK Markus 

von Nessen, in meiner Funktion als „Schutzmann vor Ort“ 
für alle polizeirelevanten Fragen sowie für Ihre Sicherheits- 
und Ordnungsbelange zur Verfügung.
Telefonisch zu erreichen unter Tel: 0641/7006-3758, bei 
der Polizeistation Gießen Nord, Berliner Platz 1, 35390 Gie-
ßen.
Als Kontaktbeamter der Polizeistation Gießen Nord für die 
Stadtverwaltung in Lollar, stehe ich Ihnen während meiner 
Sprechstunden, jeweils nach Bekanntgabe im Amtsblatt 
der Stadt Lollar, zur Verfügung.

Seniorencafé in Lollar am 19. Juli 2022
Am 19.07.2022 fand erstmalig wieder ein Seniorencafe in Lollar 
statt.
Der Seniorenbeirat und die Stadt Lollar haben herzlich dazu ein-
geladen.
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Das Seniorencafe begann um 15 Uhr, die erste Vorsitzende des 
Seniorenbeirates, Frau Inge Leinweber, begrüßte die Gäste mit 
einer kurzen Ansprache.
Die Freude war groß, denn schließlich fand das letzte Treffen im 
November 2019 statt!
Im Anschluss begrüßte der Bürgermeister der Stadt Lollar, Dr. 
Bernd Wieczorek, die anwesenden Gäste.
Bei leckerem Blechkuchen, Kaffee und Erfrischungsgetränken 
freuten sich die Gäste, sich nach so langer Zeit wieder zu sehen.
Für musikalische Unterhaltung sorgte das Duo Anja und Harald.

Es war ein gelungener Nachmittag und die Veranstalter freuen 
sich auf das nächste Seniorencafe im September in der Mehr-
zweckhalle in Odenhausen.
Am Ende ihrer Ansprache las Frau Leinweber das folgende Ge-
dicht von Elli Michler vor:
„Vier Kerzen
Eine Kerze für den Frieden,
die wir brauchen,
weil der Streit nicht ruht.
Für den Tag voll Traurigkeiten
Eine Kerze für den Mut.
Eine Kerze für die Hoffnung
Gegen Angst und Herzensnot,
wenn Verzagt sein unseren Glauben
heimlich zu erschüttern droht.
Eine Kerze, die noch bliebe
Als die wichtigste der Welt:
Eine Kerze für die Liebe,
voller Demut aufgestellt,
dass ihr Leuchten den verirrten
für den Rückweg ja nicht fehlt,
weil am Ende nur die Liebe
für den Menschen wirklich zählt. „

Blauzungenkrankheit:  
Sperrgebiet-Regelung entfällt
Hessen gilt per EU-Verordnung  

als derzeit BTV-frei
Hessen gilt durch eine EU-Verordnung ab sofort als frei von der 
Blauzungenkrankheit (BTV). Dadurch entfallen bestimmte Be-
schränkungen für das Verbringen von Rindern, Schafen, Zie-
gen und weiteren Tieren, die von der Krankheit befallen wer-
den können. Durch die neue Regelung wird auch das bisherige 
BTV-Sperrgebiet in Langgöns aufgehoben, darauf weist das das 
Veterinäramt des Landkreises Gießen hin.
Bisher durften Tiere, die an BTV erkranken können, Sperrzonen 
auch innerhalb Hessens nur mit dem Nachweis einer Impfung 
oder überstandenen Infektion verlassen. Innerhalb Hessens ent-
fällt diese Beschränkung nun. Seit 16. Juli liegen in Deutschland 

nur noch das Saarland und Rheinland-Pfalz in der BTV-8 Sperr-
zone. Werden für die Blauzungenkrankheit empfängliche Tiere 
aus diesen beiden Bundesländern nach Hessen und in den Land-
kreis Gießen verbracht, besteht aber weiter die Nachweis-Pflicht.
Eine Impfung gegen die Blauzungenkrankheit ist weiterhin 
angeraten
Die Blauzungenkrankheit wird von Mücken (Gnitzen) übertragen 
und kann Rinder, Schafe, Ziegen, Büffel, Wildwiederkäuer, La-
mas, Alpakas und weitere Tiere befallen. Das Veterinäramt rät 
in jedem Fall zu einer Impfung der betreffenden Tiere - auch weil 
je nach Situation wieder neue Sperrgebiete entstehen können. 
Nach einem Nachweis der Erkrankung werden sie mit einem 
Radius von 150 Kilometern um den betreffenden Ort eingerichtet. 
Das Verbringen von Tieren in freie Gebiete ist dann nur nach ei-
ner Impfung möglich, die mindestens 60 Tage zurückliegen muss.
Weitere Informationen gibt es unter Blauzungenkrankheit (lkgi.de) 
sowie beim Fachdienst Veterinärwesen und Verbraucherschutz, 
E-Mail poststelle.avv@lkgi.de, Telefon (0641) 9390-6200.

Landkreis bietet  
Corona-Schutzimpfungen an

An vielen Stellen und ohne Terminvereinbarung
Der Landkreis Gießen bietet mit seinen Partnern DRK Kreis-
verband Marburg-Gießen und Johanniter Regionalverband Mit-
telhessen Corona-Schutzimpfungen an. Impfungen sind ohne 
Termin möglich - einfach vorbeikommen und sich beraten lassen!
Impfcenter
Das Impfcenter des Landkreises Gießen in der ersten Etage der 
Galerie Neustädter Tor (Neustadt 28) in Gießen ist montags bis 
samstags zwischen 10 und 20 Uhr geöffnet. Geimpft wird mit den 
Impfstoffen von BioNTech, Moderna und Novavax. Hier gilt das 
Impfangebot für Personen ab fünf Jahren. Für Kinder von fünf 
bis zwölf Jahren steht Personal mit Erfahrung in der Kinder- und 
Jugendmedizin sowie ein altersgemäß gestalteter Bereich zur 
Verfügung.
Impfcontainer
Der Impfcontainer am Kirchenplatz in Gießen hat die folgenden 
Öffnungszeiten:
• Montag 10 - 16 Uhr
• Dienstag 10 - 16 Uhr
• Mittwoch 9 - 15 Uhr
• Donnerstag 10 - 16 Uhr
• Freitag 12 - 18 Uhr
• Samstag 9 - 15 Uhr
• Sonntag 10 - 16 Uhr
Geimpft wird mit den Impfstoffen von BioNTech und Moderna. 
Hier gilt das Impfangebot für Personen ab zwölf Jahren.
Impfbus
Der Impfbus des Landkreises Gießen hält zwischen dem 26. Juli 
und 7. August an den folgenden Standorten:
• Mittwoch, 27. Juli, 11 - 13.30 Uhr, Laubach-Lauter, Lauter-

talhalle (An der Lauter 11)
• Mittwoch, 27. Juli, 14.30 - 17 Uhr, Laubach-Freienseen, 

Dorfgemeinschaftshaus (Oberseenerweg 6)
• Donnerstag, 28. Juli, 11 - 13.30 Uhr, Allendorf (Lumda), Bür-

gerhaus (Bahnhofstraße 16)
• Donnerstag, 28. Juli, 14.30 - 17 Uhr, Buseck-Trohe, Dorfge-

meinschaftshaus (Ringstraße 5)
• Freitag, 29. Juli, 11 - 13.30 Uhr, Heuchelheim, Rewe (Hei-

nestraße 18)
• Freitag, 29. Juli, 14.30 - 17 Uhr, Biebertal-Rodheim-Bieber, 

Edeka (Fellingshäuser Straße 64)
• Sonntag, 31. Juli, 11 - 13.30 Uhr, Hungen-Villingen, Bürger-

haus (Bahnhofstraße 16)
• Sonntag, 31. Juli, 14.30 - 17 Uhr, Grünberg-Stangenrod, 

Sport- und Kulturheim (Wilhelmshöhe 15)
• Mittwoch, 3. August, 11 - 13.30 Uhr, Allendorf (Lumda)-

Climbach, Feuerwehrhaus P (Gartenstraße 9)
• Mittwoch, 3. August, 14.30 - 17 Uhr, Rabenau-Allertshau-

sen, Bürgerhaus (Am Berg 19)
• Donnerstag, 4. August, 11 - 13.30 Uhr, Wettenberg-Wißmar, 

Holztechnikmuseum (Im Schacht 6)
• Donnerstag, 4. August, 14.30 - 17 Uhr, Wettenberg-Krof-

dorf-Gleiberg, Penny Markt (Im Westpark 2-6)
• Freitag, 5. August, 11 - 13.30 Uhr, Pohlheim-Garbenteich, 

Sport- und Kulturhalle (Fröbelstraße 1)
• Freitag, 5. August, 14.30 - 17 Uhr, Pohlheim-Grüningen, 

Limeshalle (Schulstraße 3)
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Ansprechpartnerin:
Sarah Arendt
Koordinatorin für Gemeinwesenarbeit im Landkreis Gießen - 
Stadt Lollar
Schur 18, 35457 Lollar
Telefon: 0171 6575291
Mail: gwa-lollar@zaug.de
Weitere Informationen finden Sie auch auf den Seiten des Land-
kreises Gießen.
QR-Code scannen und informiert bleiben:

Wohnraum für Menschen aus der Ukraine
Angebote bitte immer an den  
Landkreis Gießen melden -

Kreis und Kommunen arbeiten für die Vermittlung zusam-
men
Wer Wohnraum für Menschen aus der Ukraine anbieten möchte, 
sollte sich bitte grundsätzlich bei der Wohnraumbörse der Kreis-
verwaltung melden - darum bittet der Landkreis Gießen.
Der Hintergrund: Auch einige Initiativen, Kirchen oder Vereine 
haben Wohnraum-Aufrufe gestartet. Viele von ihnen haben 
selbstständig Menschen aus der Ukraine geholt.
Der Landkreis und die Kreiskommunen bringen dagegen ge-
meinsam vor allem Menschen unter, die wöchentlich durch das 
Land Hessen zugewiesen werden: Sie kommen zentral über die 
Erstaufnahmeeinrichtung des Landes an der Kreisverwaltung 
an. Teilweise sind dieselben Wohnraumangebote an mehreren 
Stellen aufgenommen worden - dies erschwert dann den Über-
blick und die passende Zuweisung. Alle Angebote für Wohnraum 
sollten per E-Mail an den Landkreis gemeldet werden.
Die aktuelle E-Mail-Adresse dafür lautet gu@lkgi.de
An diese Adresse können auch Initiativen schreiben und mit-
teilen, wenn sie selbstständig und unabhängig von den Zuwei-
sungen des Landes Menschen aus der Ukraine untergebracht 
haben.
Wichtig ist dann die Auskunft, wie viele Personen wo ein Quartier 
bekommen haben. „Auf diese Weise können wir abgleichen und 
vermeiden, dass es durch Doppelmeldungen zu Schwierigkeiten 
bei der Unterbringung der Menschen kommt“, erklärt Sozialde-
zernent Hans-Peter Stock.
Der Landkreis sammelt alle Angebote für Unterkünfte und gibt 
diese wöchentlich an die Kommunen weiter, die die Abstimmung 
vor Ort übernehmen und dabei auch prüfen, welche angekom-
menen Menschen wo am besten einziehen können. Dabei wer-
den auch die ehrenamtlichen Unterstützungsangebote vor Ort 
berücksichtigt.
Sozialdezernent Stock und Landrätin Anita Schneider danken 
allen herzlich, die Menschen aufnehmen, begleiten und unter-
stützen: „Es gibt eine große Solidarität mit den Menschen, die 
oft traumatisiert zu uns kommen und alles verloren haben. Jedes 
einzelne Angebot zur Hilfe ist ein tolles Zeichen.“
Besuche bei der Ausländerbehörde des Landkreises Gießen 
sollten am besten montags bis mittwochs erfolgen, da es zum 
Ende der Woche durch die Zuweisungen geflüchteter Menschen 
durch das Land zu erheblichen Wartezeiten kommen kann. Die 
Kreisverwaltung bitte um Verständnis, dass Wartezeiten teilwei-
se auch andere Bereiche betreffen, weil Personal teilweise die 
Ausländerbehörde sowie den Fachdienst Migration verstärkt.
Bei der Registrierung besteht für Geflüchtete auch die Möglich-
keit zur Eröffnung eines Sparkassenkontos. Dies erleichtert und 
beschleunigt die Auszahlung von Leistungen. Wer noch kein Kon-
to eröffnet hat, kann dies nachholen - ein mehrfacher Besuch der 
Kreiskasse zum Abholen von Bargeld ist dann nicht mehr nötig.
Weitere Informationen rund um die Ankunft von Menschen 
aus Ukraine gibt es unter http://www.lkgi.de
Ansprechpartnerin bei der Stadt Lollar ist die Leiterin des 
Fachdienstes Soziales und Kindertagesstätten Frau Nadine 
Gierhardt:
Telefon: 06406/920-131 (vormittags)
E-Mail: nadine.gierhardt@lollar.info

• Sonntag, 7. August, 11 - 13.30 Uhr, Hungen-Inheiden, See-
fest/Mehrzweckhalle (Zum Sportplatz 7)

• Sonntag, 7. August, 14.30 - 17 Uhr, Laubach-Münster, Dorf-
gemeinschaftshaus (Oberpforte 15)

• Sonntag, 7. August, 8 - 15 Uhr, Gießen, Antik- und Trödel-
markt, Sonderimpfaktion (An der Hessenhalle 11)

• Sonntag, 7. August, 11 - 16 Uhr, Gießen, Werkstattkirche, 
Sonderimpfaktion (Ederstraße 13)

Geimpft wird mit den Impfstoffen von BioNTech und Moderna. 
Hier gilt das Impfangebot für Personen ab zwölf Jahren.
Impfbusstationen vorbehaltlich Änderungen - der aktuelle Tou-
renplan ist zu finden unter corona.lkgi.de/impfen. Hier gibt es 
auch weitere Informationen zu den übrigen Impfangeboten.
Wer kann die zweite Boosterimpfung erhalten?
Die zweite Boosterimpfung wird von der STIKO empfohlen für 
Menschen über 70 Jahre sowie für Menschen mit Grunderkran-
kungen - und zwar frühestens drei Monate nach der ersten Boo-
sterimpfung.
Beschäftigte aus dem Gesundheits- und Pflegebereich können 
frühestens ein halbes Jahr nach der ersten Boosterimpfung 
die zweite Boosterimpfung erhalten. Wer nicht zu einer dieser 
Gruppen gehört, kann eine zweite Boosterimpfung auf eigenen 
Wunsch erhalten - ebenfalls nach frühestens einem halben Jahr 
und immer nach ärztlicher Bewertung. Diese Beratung findet vor 
jedem Impfangebot statt.
Welche Kinder können geimpft werden?
Impfungen für Kinder von fünf bis elf Jahren sind nur im Impfcen-
ter in der Galerie Neustädter Tor möglich. Die STIKO empfiehlt für 
diese Altersgruppe eine einmalige Impfung. Dafür wird ein spezi-
ell auf Kinder abgestimmter und für diese Altersgruppe geprüfter 
und zugelassener Impfstoff verwendet. Kinder und Jugendliche 
ab zwölf Jahren können an allen Impfangeboten geimpft werden.
Impfungen zuhause für pflegebedürftige Menschen
Nach wie vor besteht die Möglichkeit, dass mobile Impfteams 
pflegebedürftige oder nicht mobile Menschen zuhause impfen, 
wenn eine Hausarztpraxis dies nicht übernehmen kann. Betrof-
fene oder pflegende Angehörige können sich bei der Leitung der 
Impfangebote des Landkreises Gießen melden: Telefon 0641 
20106885 (Erreichbarkeit täglich 7 - 20 Uhr) oder per E-Mail an 
mobil-impfzentrum-gi@drk-mittelhessen.de. Hier wird dann un-
kompliziert ein Impftermin vereinbart.
Rückblick
In der vergangenen Woche (18. bis 24. Juli) hat der Landkreis 
Gießen 485 Impfungen vorgenommen. Davon waren 63 Erstimp-
fungen, 22 Zweitimpfungen und 400 Boosterimpfungen. Seit Ja-
nuar 2021 erfolgten insgesamt 313.287 Impfungen gegen das 
Coronavirus durch den Landkreis Gießen.

Tourismusförderung
Der Touristische Arbeitskreis Gießener Lahntäler ist ein 
Zusammenschluss der sechs Kommunen Allendorf (Lumda), 
Buseck, Lollar, Reiskirchen, Rabenau und Staufenberg zum 
Zweck der Tourismusförderung. Die vorhandenen Potenziale 
sollen gestärkt und überregional vermarktet werden sowie die 
Attraktivität der Region erhöht werden, indem Angebote wie 
Rad- und Wanderwege oder Kulturangebote erarbeitet und 
Leistungsträger untereinander vernetzt werden.
Sie sind Gastronom, bieten eine Unterkunft, Gästeführungen, 
Freizeit- oder Kulturangebote oder andere touristisch inter-
essante Leistungen?
Nehmen Sie gern Kontakt zu uns auf:
Anna Erb
Tel. +49 (0) 6407 9109- 27
info@giessener-lahntaeler.de
www.giessener-lahntaeler.de

Hilfe für ukrainische Kriegsflüchtlinge -
Ehrenamtliche Unterstützung gesucht
Die Kriegssituation in der Ukraine ist erschütternd, grausame 
Bilder dringen zu uns durch. Der Notzustand ist sehr bewegend. 
Man kann und möchte sich kaum vorstellen wie es den Men-
schen vor Ort und auf der Flucht geht. Sie möchten aktiv werden 
und den vom Krieg betroffenen Menschen aus der Ukraine hel-
fen? Dann melden Sie sich gern - ob mit konkreten Angeboten 
oder aus grundsätzlicher Hilfsbereitschaft. Aktive Ehrenamtshilfe 
wird an vielen Stellen gesucht!
Die ehrenamtlichen Aktivitäten werden von der ZAUG gGmbH 
koordiniert.
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Stellenausschreibung

Die Stadt Lollar sucht zum nächstmöglichen 
Zeitpunkt

eine stellvertretende Leitung 
für die Kindertagesstätte „Kunterbunt“ 

(m/w/d)
in der Kernstadt Lollar. Es handelt sich um eine unbefristete 
Stelle in Vollzeit. Die derzeit noch viergruppige Einrichtung 
wird ab 01.08.2022 sechsgruppig sein und in der Zeit von 
7.00 bis 16.30 Uhr Kinder ab einem Jahr bis zur Einschulung 
betreuen.

Aufgaben:
• Gruppenarbeit
Betreuung, Bildung und Förderung der Kinder (Großteil des 
Aufgabengebietes)
Für folgende Aufgaben ist die stellvertretende Leitung, ge-
meinsam oder nach Absprache mit der Leitung, alleine ver-
antwortlich:
• Pädagogische Leitung

• Entwicklung, Erprobung, Überprüfung, Reflektion 
und Weiterentwicklung der inhaltlichen Konzeption 
sowie deren Umsetzung im pädagogischen Alltag

• Gemeinsames Festlegen von Schwerpunkten und 
Zielen in der pädagogischen Arbeit

• Sicherstellung von regelmäßigen Entwicklungsge-
sprächen und weiteren Elterngesprächen

• Initiieren und Mitwirken an gruppenübergreifenden 
Projekten

• Verantwortliche Begleitung von Integrationsmaß-
nahmen

• Mitarbeiterführung
• Einarbeitung neuer Mitarbeiter / Innen
• Fürsorgende und richtungsweisende Informations-

arbeit
• Sorge für leistungsförderndes Betriebsklima
• Stärkenorientierter Einsatz und Förderung der Mo-

tivation
• Rückmeldung als Orientierungshilfe und kollegiale 

Beratung
• Erstellen von Dienstplänen

• Zusammenarbeit mit den Eltern
• Förderung der Zusammenarbeit mit Eltern / Erzie-

hungsberechtigten auf der Grundlage gesetzlicher 
Beteiligungsrechte mit dem Ziel einer Erziehungs-
partnerschaft

• Kontakt mit dem Elternbeirat / Teilnahme an Eltern-
beiratssitzungen

• Unterstützung und Beratung der Mitarbeiter / Innen 
in der Elternarbeit

• Individuelle Beratungsgespräche für Eltern ermög-
lichen und auch in schwierigen Familiensituationen 
unterstützen (Vermittlung an Fach- und Beratungs-
stellen)

• Gespräche über Aufnahmen und Abmeldungen
• Informationsschreiben / Elternbriefe erstellen

• Zusammenarbeit mit dem Träger und anderen Insti-
tutionen
• Mitteilung von Vorkommnissen im Alltag der Kin-

dertageseinrichtung, die rechtliche, konzeptionelle, 
personelle und/oder finanzielle Konsequenzen nach 
sich ziehen

• Umgehende Mitteilungen bei festgestellten bauli-
chen Mängeln und Reparatur-arbeiten

• Zusammenarbeit mit anderen öffentlichen Instituti-
onen, z.B. Jugendamt, Fachdienst Gesundheit des 
Landkreises, Beratungsstellen, Gemeinwesenarbeit 
und kirchlichen Institutionen

• Zusammenarbeit mit den Einrichtungen der Jugend-
hilfe und der Schule

• Verantwortlich für die Koordination der interdiszip-
linären Zusammenarbeit der pädagogischen Mitar-
beiter/Innen und Therapeuten / Innen

• Bereitschaft zu Weiterbildungen
• Betriebsführung/Verwaltungsaufgaben

• Aufstellung der Dienstpläne, Umsetzung der Dienst-
ordnung

• Einteilung gruppenübergreifender Arbeiten
• Überprüfung der Einrichtung im Hinblick auf Sicher-

heit (Feuerschutz, Unfallverhütung, Verbandskas-
ten, Unfallbuch), Hygieneverordnung

• Feststellung von Schäden und Mängeln am und im 
Gebäude, Außengelände

• Sicherstellung der Teilnahme an berufsspezifischen 
Arbeitskreisen

• Einhaltung der Bestimmung des Datenschutzes
• Kenntnisnahme aller gültigen Dienstanweisungen 

und deren Umsetzung
• Erfüllung von Meldepflichten gegenüber zuständi-

gen Ämtern und Dienststellen
• Beschaffung von Möbeln, Spiel- und Ausstattungs-

materialien
• Gesamtverantwortung für den hauswirtschaftlichen 

Bereich der Kindertageseinrichtung

Voraussetzungen:
• Kenntnisse und Erfahrung als (stellvertretende) Kita-Lei-

tung sind wünschenswert
• Zuverlässigkeit, überdurchschnittliche Leistungsbereit-

schaft, Kooperations- und Teamfähigkeit, Flexibilität
• Belastbarkeit, Verantwortungsbewusstsein
• Weitere Leitungsqualifizierungen, wie z. B. Seminar 

„Führungs-/Nachwuchs-Förderprogramm“ mit Zertifizie-
rung o. ä. bzw. die Bereitschaft, diese zu absolvieren, 
sind wünschenswert

• PC-Kenntnisse

Wir bieten:
• Bezahlung nach dem TVöD, derzeit Entgeltgruppe S13, 

zukünftig Entgeltgruppe S15
• Ein interessantes und verantwortungsvolles Aufgaben-

gebiet
• Eine gut strukturierte Einarbeitung und Unterstützung 

durch die derzeitige Leitung
• Kollegiale Zusammenarbeit in einem engagierten, qua-

lifizierten Team
• Umfangreiche Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten
• 30 Tage Urlaub pro Jahr, Betriebliche Altersvorsorge 

(ZVK)
• Vermögenswirksame Leistungen (VL)
• Fahrrad- und E-Bike-Leasing im Rahmen der Gehalts-

umwandlung

Bewerbungen schwerbehinderter Menschen und Gleichge-
stellter werden bei gleicher Qualifikation und Eignung be-
vorzugt berücksichtigt. Ehrenamtliches Engagement wird in 
Hessen gefördert. Soweit Sie ehrenamtlich tätig sind, wird 
gebeten, dies in den Bewerbungsunterlagen anzugeben. Die 
Bereitschaft zur Unterstützung der Tagesalarmbereitschaft 
der Freiwilligen Feuerwehr aktiv beizutragen wird begrüßt. 
Die derzeit gültigen datenschutzrechtlichen Bestimmungen 
werden beachtet. Ihre Unterlagen werden entsprechend dem 
Datenschutz nach der Aufbewahrungsfrist gelöscht. Bewer-
bungskosten bzw. für ein späteres Vorstellungsgespräch kön-
nen nicht erstattet werden.

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Leiterin der Kita, Frau 
Börger, Tel.: 06406/1646, E-Mail: kunterbunt@lollar.info, gerne 
zur Verfügung. Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige und 
vollständige Bewerbung bis zum 31.08.2022 an den Magi-
strat der Stadt Lollar, Holzmühler Weg 76, 35457 Lollar, per 
E-Mail (bitte in 1 Datei zusammengefasst, max. 10 MB) an: 
bewerbung@lollar.info.
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Straßenverkehr
K 29: Ausweisung als „unechte“ Fahrradstraße 

ab dem 14.05.2022

Im Rahmen eines sechsmonatigen Verkehrsver-
suchs wird die K 29 in der Zeit vom 14.05.2022 
bis 30.11.2022 als „unechte“ Fahrradstraße aus-
gewiesen.
Auf einer „echten“ Fahrradstraße dürfen nur 
Fahrräder und Elektrozweiräder, also elektrisch 

unterstützte Fahrräder, Pedelecs und E-Scooter, fahren. Eine 
„unechte“ Fahrradstraße unterscheidet sich von einer echten 
dadurch, dass ihre Benutzung durch entsprechende Zusatzzei-
chen auch für PKW und Motorräder freigegeben ist. Auch land-
wirtschaftlicher Verkehr ist weiterhin möglich. Grundsätzlich gilt:
• Dem Radverkehr steht die ganze Fahrbahnbreite zur 

Verfügung.
• Für alle Verkehrsteilnehmer gilt jedoch die zulässige 

Höchstgeschwindigkeit von max. 30 km/h.
• Pkw und Motorräder dürfen dort Radfahrende weder 

behindern noch gefährden. Sie dürfen nicht drängeln, 
wenn Radler nebeneinander fahren.

• Radfahrende dürfen nicht überholt werden (was im Üb-
rigen wegen der zu geringen Fahrbahnbreite der K 29 
bereits jetzt schon verboten ist).

Die Fahrbahnbreite beträgt im gesamten Streckenverlauf weniger 
als 4,5 Meter. Der Sicherheitsabstand, den Kraftfahrzeuge beim 
Überholen von Radfahrenden einzuhalten haben, liegt außerorts 
bei zwei Metern. Damit ist das Überholen von Radfahrenden auf 
der ganzen K 29 bereits aktuell nicht mehr zulässig.

Der Bürgermeister als örtliche Verkehrsbehörde

Grundqualifizierung Kindertagespflege 
im Landkreis Gießen

Sie möchten
sich beruflich neu orientieren
Familie und Beruf miteinander verbinden
eine abwechslungsreiche und verantwortungsvolle Arbeit aus-
führen
mit Kindern die Welt entdecken
sich weiterbilden
Kindertagespflege ist eine spannende und verantwortungsvolle 
Tätigkeit. Sie ist seit vielen Jahren ein fester Bestandteil des 
kommunalen Kinderbetreuungsangebotes.
Am 1. September 2022 startet die nächste Grundqualifizierung 
zur Kindertagespflege. Diese umfasst 300 Unterrichtseinheiten, 
aufgeteilt in eine tätigkeitsvorbereitende und eine tätigkeitsbe-
gleitende Qualifizierung im Gesamtumfang von 300 Unterrichts-
einheiten.
Weitere Informationen erhalten Sie im Kindertagespflegebüro 
in Buseck.
Katholische Familienbildungsstätte
Kindertagespflegebüro
Marion Fritz, Tel. 06408 / 501153, 
E-Mail: tagespflege@fbs-buseck.de, www.awo-fortbildung.de

Bunte Halle Lollar – Spendenstopp!
Derzeit können in der Bunten Halle Lollar keine Spenden mehr 
angenommen werden.
Bitte stellen Sie keine Spenden einfach vor der Tür ab.
Bitte tragen Sie eine Maske während Ihres Aufenthaltes.
Aktuelles erfahren Sie in den Lollarer Nachrichten, unter https://
buntehallelollar.de oder auf Facebook.
Wir freuen uns auf Sie!

Die Ehrenamtlichen der Bunten Halle

Rabenauer Kunstforum
Die Gemeinde Rabenau lädt die Künstlerinnen und Künstler aus 
dem Lumdatal ein, Ihre Werke anlässlich des Rabenauer Kunst-
forums zu präsentieren. Das Rabenauer Kunstforum findet in 
der Zeit vom 27.08. bis 16.09.2022 in den Räumlichkeiten des 
Bürgersaals in Londorf statt.
Teilnahmeberechtigt sind folgende Künstlerinnen und Künstler:
- sie leben in der Region des Lumdatals (Rabenau, Allendorf/
Lda., Staufenberg oder Lollar) oder sind dort geboren;
- sie sind mindestens 14 Jahre alt
Die Ausschreibung sowie das Anmeldeformular finden Sie auf 
der Homepage der Gemeinde Rabenau. Für evtl. Rückfragen 
stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung (Gemeinde Rabenau, Frau 
Sandra Rinker, Tel. 06407 91 09 12, s.rinker@rabenau.de)
Wir bitten um Ihr Verständnis, dass der Veranstalter sich pan-
demiebedingt das Recht vorbehält, das Rabenauer Kunstforum 
kurzfristig abzusagen.
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Seit unserer Verlagsgründung 1970 gehören Amts- und  
Mitteilungsblätter sowie Broschüren, Flyer und weitere  

Druckerzeugnisse zu unserer Produktpalette.  
Die LINUS WITTICH Medien KG hat seit 01. Januar 2018  

in Erweiterung des Angebotes die  
Buchproduktion und Verlagstätigkeit von 

  

übernommen und führt diese unter der  
Marke Geiger-Verlag zuverlässig weiter.

Zu unserer Produktpalette gehören u.a.: 
Historische Bildbände | Städte und Gemeinden im Wandel
Farb-Bildbände | Heimatbücher | Jahrbücher | Chroniken

sowie individuelle Kalender für Kommunen, Vereine,  
sonstige Unternehmen und sogar Privatpersonen

Rufen Sie uns an!
Industriestr. 9-11 | 36358 Herbstein | Tel. 06643/9627-383  

buch@wittich-herbstein.de | www.wittich.de

Bücher für Städte und Gemeinden

... wir sind der Verlag für Städte und Gemeinden!

Eine Marke der  
LINUS WITTICH Medien KG
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Klimaschutz

Klimaschutz
Arbeitskreis Ruttershausen  
für mehr Blühflächen im Ort
Zur Förderung der Artenvielfalt entsteht in 
Ruttershausen ein Arbeitskreis, der sich für 
mehr Blühflächen im Ort einsetzt. Ein er-
stes Blühkonzept wurde erarbeitet und die 
Umsetzung der Maßnahmen beginnt.

Für die Mitgestaltung des Arbeitskreises 
möchten wir Sie gerne einladen. Das er-
ste offizielle Treffen des Arbeitskreises 
findet am 29.07.2022 um 17 Uhr am Ge-
meinschaftshaus Ruttershausen statt. In 
diesem Rahmen werden Maßnahmen für 
mehr Blühaspekte in Ruttershausen be-
sprochen. Bringen Sie gerne Ihre Ideen 
ein und unterstützen Sie den Arbeitskreis!

Bei Fragen können Sie sich gerne melden.

Hinweise der Stadt Lollar

Energiespartipps

In der aktuellen Zeit sind die Kosten für 
Benzin, Strom und Gas sehr hoch, daher 
möchten wir Ihnen einfach Energiespar-
tipps mitgeben. Sparen Sie somit Energie 
ein, schonen Sie Ihren Geldbeutel und das 
Klima.

Kühlen und Gefrieren

Den Kühlschrank auf 7 Grad einstellen

Den Gefrierschrank auf -18 Grad einstellen

Den Gefrierschrank gelegentlich abtauen

Kochen und Backen

Legen Sie beim Aufheizen und beim Ko-
chen einen Deckel auf Töpfe und Pfannen

Erhitzen Sie Wasser mit dem Wasserko-
cher

Heizen Sie den Backofen nicht zu lange 
vor - es funktioniert auch ohne Vorheizen

Licht, Computer und TV

Machen Sie das Licht aus, wenn Sie aus 
dem Raum gehen

Kaufen Sie sparsame LED-Lampen, wenn 
die Lampe kaputt ist

Machen Sie Geräte ganz aus. Wenn ein 
Licht leuchtet, braucht das Gerät Strom 
(„Stand-by“). Ziehen Sie den Stecker oder 
kaufen Sie eine Steckerleiste mit Schalter

Stromfressern auf der Spur

Wenn Sie den Stromverbrauch Ihrer Haus-
haltsgeräte testen wollen, dann können Sie 
sich ein Strommessgerät bei der Stadt Lol-
lar kostenlos ausleihen. Dadurch können 
Sie z.B. Stromfresser erfassen und diese 
bei Bedarf gegen energieeffiziente Geräte 
austauschen.

Bei Interesse an dem Strommessgerät mel-
den Sie sich gerne bei Frau Ludwig.

Ansprechpartnerin
Frau Dorina Ludwig
Klimaschutzmanagerin der Stadt Lollar
Telefon: 06406-920142
E-Mail: dorina.ludwig@lollar.info


